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Wer eine professionelle Tankreini-
gungsfirma anfährt, sollte mit der 
Reinigung nichts zu tun haben. 

Das Fahrzeug wird 
nach der vereinbar-
ten Zeit wieder abge-
holt und man erhält 
ein Tankreinigungs-
zertifikat (teilweise 
mit Befristung, weil 
bestimmte Stoffe nachgasen).
Die Tankreinigungsbetreiber, ebenso wie 
Firmen, die ihre Tanks selbst reinigen (wie 
Betreiber von Saug-Druck-Tankfahrzeu-
gen), müssen dagegen bereits vor dem Rei-
nigungsvorgang eine Reihe arbeitsschutz-
spezifischer Bestimmungen erfüllen.
Hier muss vorab geklärt werden:
1. Wurde für die betriebsspezifischen Tä-
tigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz, dem § 7 der 
GefStoffV und § 3 BetrSichV durchgeführt?
2. Wurde das Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung dokumentiert? 
Dazu gehören die Auflistung der Gefähr-
dung, die Festlegung von T-O-P Maßnah-
men (T-O-P = Technisch, Organisatorisch 

und Persönliche Schutzausrüstung) und 
eine Wirksamkeitskontrolle. 
Die wichtigste Hilfestellung dazu liefert si-

cherlich die von der 
Berufsgenossen-
schaft für Fahrzeug-
haltungen (BGF) 
herausgegebene 
BGI 5091 „Sicheres 

Arbeiten bei der Tankfahrzeug-Innenreini-
gung“.
3. Wurden für die betriebsspezifischen Tä-
tigkeiten Betriebsanweisungen erstellt?
Für Gefahrstoffe sind zwingend Betriebs-
anweisungen vorgeschrieben, für den Rei-
nigungsvorgang als solches sollte es eben-
falls eine geben (siehe dazu Kasten auf der 
nächsten Seite).
4. Werden die betroffenen Beschäftigten 
anhand der Betriebsanweisungen vor Auf-
nahme der Tätigkeit und dann nach Be-
darf, mindestens jedoch einmal jährlich 
unterwiesen?
5. Sind diese Unterweisungen lückenlos 
dokumentiert?
6. Erhalten die Beschäftigten eine allge-
meine medizinisch-toxikologische Bera-
tung/Unterweisung?
Dies sollte der Betriebsarzt machen, der 
sowohl den Gesundheitszustand der Mitar-

beiter als auch den Arbeitsplatz 
kennt. Die Mitarbeiter sollten 
wissen, wie Gefahrstoffe auf ih-
ren Körper wirken.
7. Werden die Beschäftigten über 
die zusätzlich erforderlichen 

Dass Tankcontainer immer wieder professionell gereinigt werden, 

ist bekannt. Aber auch andere Tankarten müssen vor Produktwech-

sel oder Tankprüfungen einer Innenreinigung unterzogen werden.

Als Erstes kommt die 
Gefährdungsbeurtei-
lung, dann die 
Betriebsanweisung.
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sicherheitscheck 

tankreiniger 
arbeiten in einem 
risikoreichen 
segment.

Die betroffenen 
Mitarbeiter 
müssen vor 
aufnahme der ...
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Schutzmaßnahmen bei der Möglichkeit 
des Vorhandenseins explosionsfähiger At-
mosphäre (brennbare Flüssigkeiten) oder 
Verhalten bei Tanks mit fragwürdigem In-
halt unterwiesen?
Im letzteren Fall sind Chemiker gefragt 
oder ein schriftlicher Nachweis des Auf-
traggebers. Zu beachten ist, dass in die 
Wasseraufbereitungsanlagen nicht alle 
Stoffe eingeleitet werden dürfen.
8. Beim Einsteigen in die Tanks: Sind die 
Bestimmungen zum Einsteigen in Tanks 
bekannt und liegt eine Befahrerlaubnis 
nach BGR 117 1 vor?
9. Ist zur sicheren Feststellung, 
bzw. dem Ausschluss von explo-
sionsfähiger Atmosphäre ein ge-
eichtes Messgerät (Gaswarngerät) 
vorhanden?
10. Kann die Sauerstoffkonzent-
ration gemessen werden oder 
sind Umluft unabhängige Atemschutzge-
räte vorhanden?
11. Werden die technischen Arbeitsmittel 
(Werkzeuge) sowie die elektrischen Be-
triebsmittel (Pumpen, Leuchten, Maschi-
nen) in (vom Arbeitgeber) festgelegten Ab-

Wolfgang Spohr
Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhält ein Ingenieurbüro 
in Poing bei München.

l betriebsanweisung Beim Umgang mit 
Gefahrstoffen sind für Tankreinigungen 
Betriebsanweisungen vorgeschrieben. Ein 
Muster steht als Download unter www.
gefahrgut-online, Fachinformation, bereit. 

o n l i n e

ein Muss: Für 
betriebsspezifische 
tätigkeiten betriebs-
anweisungen stellen. 

ständen durch eine befähigte Person über-
prüft ? 
12. Können diese Prüfungen, z.B. durch 
Bescheinigungen oder Prüfplaketten nach-
gewiesen werden?
13. Beim Einsteigen in die Tanks: Werden 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
durchgeführt (zweiter Mann zur Beobach-
tung und Sicherung bei Tankeinstieg) und 
wird geeignete persönliche Schutzausrüs-
tung (Rettungsgurt, Atemschutzgeräte, und 
anderes) zur Verfügung gestellt und ver-
wendet?
14. Werden die Beschäftigten arbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungen unter-
zogen? So gibt es berufsgenossenschaftlich 
festgelegte Grundsatzuntersuchungen, die 
entsprechend den Tätigkeitsschwerpunk-
ten den Mitarbeitern zugeordnet werden: 
im Fall der Tankreinigung geht es beispiels-
weise um G8 - Benzol, G24 - Hauterkran-
kungen (durch Arbeiten im Feuchtbereich) 
oder G26 - Atemschutz.
15. Sind für den Betrieb Notfallmaßnah-
men, insbesondere zur „Ersten Hilfe“ ge-
troffen (ausreichend aus- und fortgebil-
dete Ersthelfer sowie Erste-Hilfe-Material 

vorhanden)?
16. Sind ausreichend viele geprüfte und 
geeignete Feuerlöscher zur Bekämpfung 
von Entstehungsbränden vorhanden?     n

Für den Fall, dass der 
sauerstoffgehalt im 
tank nicht gemessen 
werden kann. 

... tätigkeit und bei 
bedarf mindestens 
1 x jährlich 
geschult werden.
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